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Auf Grund des § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 10 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit § 6 Absatz 3 und 
mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs 
in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Fünften Gesetzes zur Änderung des Ge-
setzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 6. Dezember 2017 
(GVBl. S. 664), wird verordnet:

§ 1
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 5-97 VE vom 18. April 

2017 mit Deckblatt vom 22. August 2018 für das Grundstück Grün-
hofer Weg 30 im Bezirk Spandau wird festgesetzt. Er ändert teil-
weise die durch Verordnung über die Festsetzung der Bebauungs-
pläne VIII-59 im Bezirk Spandau vom 6. Oktober 1964 (GVBl. 
S. 1083) und VIII-146 im Bezirk Spandau vom 16. September 1976 
(GVBl. S. 2291) festgesetzten Bebauungspläne.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Span-

dau von Berlin, Abteilung Bauen, Planen und Gesundheit, Fachbe-
reich Vermessung und Geoinformation, beglaubigte Abzeichnungen 
des Bebauungsplans können beim Bezirksamt Spandau von Berlin, 
Abteilung Bauen, Planen und Gesundheit, Fachbereich Stadtpla-
nung und Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht, kostenfrei ein-
gesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

Verordnung
über die Festsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 5-97 VE 

im Bezirk Spandau
Vom 22. Februar 2019

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2a 
Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des 
Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen 
Bezirksamt Spandau von Berlin unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 22. Februar 2019

Bezirksamt Spandau von Berlin

K l e e b a n k B e w i g
Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat
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Auf Grund des § 11 Nummer 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 1a 
des Berliner Hochschulzulassungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. Juni 2005 (GVBl. S. 393), das zuletzt durch 
Artikel I des Gesetzes vom 26. Juni 2013 (GVBl. S. 198) geändert 
worden ist, in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 3 Satz 6 und Arti-
kel 12 Absatz 1 Nummer 7 des Staatsvertrages über die Errichtung 
einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom  
5. Juni 2008 (GVBl. S. 310) verordnet der Regierende Bürgermeis-
ter von Berlin:

Artikel 1
Die Kapazitätsverordnung vom 10. Mai 1994 (GVBl. S. 186), die 

zuletzt durch Verordnung vom 19. September 2018 (GVBl. S. 551) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 9 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 Satz 1 werden die Wörter „dreißig vom Hun-
dert“ durch die Angabe „30 Prozent“ ersetzt.

b) In Nummer 3 Buchstabe c werden die Wörter „vom Hun-
dert“ durch das Wort „Prozent“ ersetzt.

2. In § 17 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und Nummer 2 Satz 2 werden 
jeweils die Wörter „vom Hundert“ durch das Wort „Prozent“ 
ersetzt.

3. § 17a wird wie folgt gefasst:

„§ 17a
(1) Die Aufnahmekapazität für den Modellstudiengang Medi-

zin der Charité – Universitätsmedizin Berlin ist anhand der pa-
tientenbezogenen Einflussfaktoren zu berechnen. Dabei ist wie 
folgt vorzugehen:

Neunundzwanzigste Verordnung
zur Änderung der Kapazitätsverordnung

Vom 13. Juni 2019

1. Als patientenbezogene jährliche Aufnahmekapazität sind 
17,1 Prozent der Gesamtzahl der tagesbelegten Betten des 
Klinikums anzusetzen.

2. Die Zahl nach Nummer 1 erhöht sich auf Grund der Einbe-
ziehung von poliklinischen Neuzugängen um 50 Prozent.

3. Soweit in außeruniversitären Krankenanstalten Lehrveran-
staltungen vereinbarungsgemäß und auf Dauer durchgeführt 
werden, erhöht sich die patientenbezogene jährliche Auf-
nahmekapazität entsprechend.

(2) Für die Bewerbungsverfahren für das Wintersemester 
2019/20 und das Sommersemester 2020 gilt abweichend von 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 folgende Regelung:
1. Als patientenbezogene Aufnahmekapazität ist der für den 

Regelstudiengang vorgesehene Wert von 15,5 Prozent der 
Gesamtzahl der tagesbelegten Betten des Klinikums anzu-
setzen.

2. Die nach Nummer 1 errechnete patientenbezogene Aufnah-
mekapazität wird um zehn Prozent erhöht.“

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 13. Juni 2019

Michael  M ü l l e r

Regierender Bürgermeister
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3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AGBauGB enthalten sind,

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
gegenüber dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Fristen werden die in den Nummern 1 bis 3 ge-
nannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB 
und gemäß § 32 Absatz 2 AGBauGB unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage im Geltungsbereich dieser Verordnung 
ohne die dafür nach § 2 erforderliche Genehmigung rückbaut oder 
ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 Nummer 4 BauGB ordnungs-
widrig und kann gemäß § 213 Absatz 3 BauGB mit einer Geldbuße 
belegt werden.

§ 6 
Ausnahmen

§ 2 ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die den in § 26 Num-
mer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen, und nicht auf die in 
§ 26 Nummer 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. Das Bezirksamt 
Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin unterrichtet die Bedarfsträger 
dieser Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsichtigt ein Be-
darfsträger dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne von § 2, hat 
er dies dem Bezirksamt anzuzeigen.

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 25. Juni 2019

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

H e r r m a n n

Bezirksbürgermeisterin

S c h m i d t

Bezirksstadtrat für Bauen,  
Planen und Facility Management

Anlage (1 Karte)

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit § 30 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung 
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 6. Dezember 2017 (GVBl. S. 664), wird 
verordnet:

§ 1 
Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für das in der anliegenden Karte eingegrenzte 
Gebiet in den Grenzen Ehrenbergstraße, Rudolfstraße, Dannecker-
straße, Am Rudolfplatz, Corinthstraße, Persiusstraße, Bahngelände, 
Alt Stralau, Stralauer Allee. Die Innenkante der durchgezogenen 
Linie bildet die Gebietsgrenze. Die Karte, die das Gebiet „Stralauer 
Kiez“ gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB ausweist 
(Anhang 1), ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 2 
Gegenstand der Verordnung

Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung 
(§ 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB) bedürfen in dem in § 1 
bezeichneten Gebiet (Anhang 1) der Rückbau, die Änderung oder 
die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmigung. Die 
Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Zusammensetzung 
der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen Gründen er-
halten werden soll. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn auch 
unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhaltung der bau-
lichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg von Berlin.

§ 4 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des BauGB 
bezeichnet sind,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges,

Erhaltungsverordnung
gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB 

für das Gebiet „Stralauer Kiez“ 
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Vom 25. Juni 2019 
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Auf Grund des Artikels 1 Nummer 2 Buchstabe e des Vollzugs-
dienst-Zulagenänderungsgesetzes vom 5. Juni 2019 (GVBl. S. 278) 
wird nachstehend die Anlage IX des Bundesbesoldungsgesetzes in 
der Überleitungsfassung für Berlin, ausgehend von der Anlage 18 
(Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen) zu Artikel 1 
§ 2 Absatz 4 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Ver-
sorgung für das Land Berlin 2017/2018, zur Änderung des Sonder-
zahlungsgesetzes und zur Änderung weiterer besoldungsrechtlicher 
Vorschriften vom 20. Juli 2017 (GVBl. S. 382, 439), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. April 2018 (GVBl. S. 202) ge-
ändert worden ist, mit den unter Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a bis 
d des Vollzugsdienst-Zulagenänderungsgesetzes erhöhten Beträgen 
bekannt gemacht.

Berlin, den 25. Juni 2019

Senatsverwaltung für Finanzen

Dr. Matthias  K o l l a t z

Bekanntmachung
gemäß Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe e des  
Vollzugsdienst-Zulagenänderungsgesetzes 
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